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Anl. 3 W-TZV Inhalte von
Embryoübertragungsscheinen

gemäß § 29 Abs. 1
 W-TZV - Wiener Tierzuchtverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Tiere Merkmalsgruppe Inhalte bei

Nichtzuchttieren

Inhalte bei

Zuchttieren

Rinder, Schafe,

Ziegen,

Equiden

Spendertiere Identifizierungsdaten Identifizierungsdaten

Name, falls vorhanden Name, falls vorhanden

   Rasse

Name und Anschrift der

gewinnenden Embryo-

Entnahmeeinheit

Name und Anschrift der gewinnenden

Embryo-Entnahmeeinheit

 Gewinnungstag Datum Datum

Betrieb des Halters bzw.

der Halterin des

Empfängertieres

Name des Betriebsinhabers bzw. der

Betriebsinhaberin

Name des

Betriebsinhabers bzw.

der Betriebsinhaberin

Anschrift Anschrift

  LFBIS-Nummer, falls

vorhanden

LFBIS-Nummer, falls

vorhanden

 Übertragungstag Datum Datum

Empfängertier Identifizierungsdaten Identifizierungsdaten

Name, falls vorhanden Name, falls vorhanden

 Rasse

 wievielte Belegung, Besamung bzw.

Embryoübertragung seit der letzten

Abkalbung, Ablammung bzw. Abfohlung

file:///


Embryo-Überträger bzw.

Embryo-Überträgerin

Name Name

Anschrift Anschrift

   Nummer, falls

vorhanden

Tiere Merkmalsgruppe Inhalte bei

Nichtzuchttieren

Inhalte bei Zuchttieren

Schweine Spendertiere Identifizierungsdaten Identifizierungsdaten

 Zuchtbuch- bzw. Zuchtregisternummer

   Name, falls

vorhanden

 Rasse

Name und Anschrift der

gewinnenden Embryo-

Entnahmeeinheit

Name und Anschrift der gewinnenden

Embryo-Entnahmeeinheit

 Gewinnungstag Datum Datum

Betrieb des Halters bzw.

der Halterin des

Empfängertieres

Name des Betriebsinhabers bzw. der

Betriebsinhaberin

Name des

Betriebsinhabers bzw.

der Betriebsinhaberin

Anschrift Anschrift

  LFBIS-Nummer, falls

vorhanden

LFBIS-Nummer, falls

vorhanden

 Übertragungstag Datum Datum

Empfängertier Identifizierungsdaten Identifizierungsdaten

 Zuchtbuch- bzw. Zuchtregisternummer

   Name, falls

vorhanden

 Rasse

 wievielte Belegung, Besamung bzw.

Embryoübertragung seit der letzten

Abferkelung

 Embryo-Überträger bzw. Embryo-

Überträgerin

Name Name

Anschrift Anschrift

   Nummer, falls

vorhanden
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